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S72 pasties, tssj»îi|. ^Bas».'öeit*nsg u^tet^ezsw) m. as

9lfforbarbeit,
Soßnabpg,
aSerbot beut Arbeiter für SlrbeitSplaß, Beleucf)»

tung, fpeipng, Reinigung unb Sieferun g ber
BetriebSfraft etwas p oetrecfinen,

Décompte,
©rlebigung non jioitredjtlichen ©treltigfeiten auS

bem ®ienftoerhältniS,
Wöchnetinnenfchui,

Befcfjaftigung jugenblicîjer ißerfonen,
«Sicherung ber Seilnahme ber Arbeiter an ber

Berroaltang ber oon ißnen geöffneten Ko ffen,
Kantonale ©InigungSfteßen,

Sluffid^t burcf) ©ewetbefommiffionen unb Dber»
aufftd^t ber Kantone unb beS BunbeS ähnlich
berfenigen bei ben ftaatticßen SehrltngSgefeßen,

SRitbe ©trafbefiimmungen für einfache Berletpngen
beS ©efetseS, bie feiner 9lb ficht, befonberen
Stachläffigfett ober niebeten ©efinnung ent»

fprtngen. ©ie finb auf Slntrag ber genannten
©ewerbefommiffionen p »errängen.

c) Sarifoetüäge.
Beftimmungen, bie fic^ oon ber allgemeinen ober

©pejialgefeßgebung entblnben. ©te foil ten,

foraett bie» für einen Beruf pireffenb ift, bie

unter b angeführten Berßältniffe orbnen. ®ie
Regelung weiterer ißunfte foß pläffig fein.

Weitgeßenbe ©elbftoermaltung ift auch hier erfte
Beblngung.

®te behörbtiche ©enehmtgung foß fotoeit gehen
fönnen, baff ber Sarifoetirag unter geroiffen
Bebtngungen obligatorifdj für äße im Beruf
Sätigen erflärt werben fann.

d) «ach BebürfniS: ©ibgenöfftfche ©pejial»
beftiintnungen (BemDnmtgen) für fiefttmmte
mit gleichen ober ähnlichen Berhättntffen
arbeitenbe ©ruppen foweit fie feine betjörbiict)
anerfannten Sarifoertrüge haben j. 93.

1. SRaurer, ßimmerleute, ©teinßauer, ©acßbecfer.
(Arbeiten bie oon ber Witterung abhängen
unb außerhalb oon Werf flatten geleifiet werben,)

2. weitere Baugewerbe auch mit Werfftätiebetrteb :

$afner, Qnftaflateure, ©ehloffer, ©pengier,
Kupferfchmtebe, Staler, ©chretner, Sapejierer,

3. Bäcfer, Konbitoren, Stöger,
4. Bucßbracfer, Sithographen, Bucßblnber,
5. BefleibungSgeroerbe, wobei bie fïrage ber ©cf)af=

fung etneS eibgen. ©efcßeS für bie weiblichen
Berufsarten nach Sinologie ber bcftehenben
fantonalen ©efetje oorbehalten bleibt.

6. BerfehrSgemetbe.
£ier ift ben paritätifchen BerufSorganifationen

weitgehenbe ©elbfioerwaltung ppfidjern.
SRit einer allgemein Obligatorien Unterfießung ber

©ewerbe unter baS UnfafloerficherungSgefeh ber grunb»
fätßich ppfiimmen ift, ift oorerft ppwarten bis bie

©rfaßrungen mit bem in nächfter 3«it in Kraft tretenben
©efeße, namentlich betr. ben Koftenpunft ber grämten
oorliegen.

3u gleicher Seit mit bent ©efeße betr. bie Slrbeit in
ben ©ewetben foßen auch bie BunbeSgefeße ober gefeß»

ließen ©rgänpngen betr. bie BerufSgenoffenfdjaften, un»
lauterer Wettbewerb, ^aufierwefen, SluSoetfaufSwefen tc.,
fiehe £>eft XXV ber ©emerblicßen 3«ttfragen, bei ben

eibgen. Stäten pr Beratung gelangen.

Uerbandscme«.
®er ©chmeipr. £>afnermeifteroeröa«ö hat in fetner

legten ©eneratoerfammlung ben Befcßluß gefaßt, eine
heijtedjnifdhe Kommiffion p ernennen, bie ben
SRitgtiebern in technifchen fragen an bie fpanb gehen
unb bie 3lnwenbung beS Kachelofens überhaupt
heben foß. ®tefe Kommiffion hat ftcß nun fonftituiert.
®te3bepglid)e fragen finb an ben i)3rcftDenten beS

3entraloorftanbeS, £rn. Knecht, £>afnermeifter in Baben,
p richten.

®ine Anleitung für bie ©eltenbrnadjung Des Bau»
hattbmerferpfanbrechtö nach neuen 3-® =®, hat
ber|>anbmerfer»unb®ewerbeoereinSiichterS=
wil an fämtlidhe bortige Bauhanbmerfer oerfanbt, bamit
biefe letnen, wie bie ©ache anppacfen ifi. @3 ift bieä
etn begrüßen3werte§ Borgehen, baS namentlich bann

für bie Baubanbwerfer oon Wert ift, wenn fie oon biefem
gefehlictjen Stechte auch ©«brauch machen.

fl«$*tellMg$»ef«.
®ie permanente 2lu§fteömtg beS BeröattbeS fchmei»

iettfdjet ©chreinermeifter unb äRöbeifaörifawten in
3üritf) wirb auf SRitte Dftober in 3ürich eröffnet. ®er
leitenbe SluSfeßuß befteßte bie 9luSfteflungSfommi|fion au§
ben SRitgllebetn: Saubenberger, 3entralpräfibent; Kunj»
mann, Bijepräfibent ; Silber, 3«"tralfefretär; 31. SRüßer,
Ingenieur, 3oßifon; 91. Sîeftle, ©freiner, 3üri<h.

ümcbiedm*.
Künbigmtg im ©ipfer» unb SRalergemerbe ber

©chweij. ®ipfer= unb SRalergewerbe ber ganzen
©dhweij befiehl bie ©epflogenhett, — fowohl bei ben
SReiftern als bei ben 9lrbeitern, — baß ©ntlaffungen
unb 9lu§iritte p jeber 3«it (P jebex ®ageSftunbe fogar)
erfolgen fönnen. @S befteht feine KünbigungSfrift. Stach
bem alten Dbligationenrechte waren folche ©epßogen»
heilen oon ben ©erichten p refpeftieren. ©ie genoffen
als Übung ober Driegebraucf) ohne weiteres iRecbtetcaft.

®aS gewerbliche ©dhtebSgeridht Dlten hat letter Sage
in jwei ^äflen feftgefteßt, baß baS unter bem neuen
Stec|te nun nicht mehr ohne weiteres ber $aü ift. ®aS
neue Dbligationenrecht hat ben DrtSgebraudh unb bie

Übung bei ber Künbigung auSgef^altet. ®aS Weg»
bebingen ber KünbigungSfrift muß in febem gaße pm
Beftanb beS BertrageS gemacht werben, um ©eltung p
haben. @S muß bem Slrbeiter fofort in gehöriger Weife

pr Kenntnis gebracht werben, unb wenn ein SRetfter
einen Slrbeiter ohne Künbigung entläßt, fo muß oor
©ericßt bewiefen werben fönnen, baß bie gefetjliche
KünbigungSfrift nicht galt, refp wegbebungen war. ®aS
©cfjiebSgericht erachtet btefen Beweis als erbracht, wenn
etn 9lnfd)lag in ber Werfftäite befteht, ber barauf auf»
merffam macht, baß feine Künbigung befteße, ebenfo

wenn bleS auf ben 3ahttagSfouoertS aufgebrucft fteßt
ober in anberer Weife beutlicß pr Kenntnis aßer ge»

bracht wirb. ®er Beweis ber Kenntnis beS Wegbeb in gens
ber KünbigungSfrift fann natürlich auch burd) 3«ag«u
geführt werben, bocß erforbert bteS fcßon wieber meijr
Umftänbe unb Koften.

®aS gewerblidh« @chl«bSgeridht, baS biefe £>änbet p
beurteilen hat, empfiehlt beSßalb ben ©ewetben, bie

feine KünbigungSfrift haben woßen, bieS burdj Slnfchlag
tn ber Werfftätte ober burd) Slufbrucd auf ben 3aßl=
tagSfouoertS für jebermann beutlicß feftpfießen. @S

gilt biefer ÇtnweiS audß für anbere ©ewerbe, tn welchen
foldfe Übungen biSßer ©eltung hatten.

USBMS. VsZwW.'Ker»»«« e.Meîftêrslsn-) Kr. Sâ

Akkordarbeit,
Lohnabzug,
Verbot dem Arbeiter für Arbeitsplatz, Beleuch-

jung, Heizung, Reinigung und Lieferung der
Betriebskraft etwas zu verrechnen,

Décompte,
Erledigung von zivilrechtlichen Streitigkeiten aus

dem Dienstverhältnis,
Wöchnerinnenschutz,

Beschäftigung jugendlicher Personen,
Sicherung der Teilnahme der Arbeiter an der

Verwaltung der von ihnen geöffneten Kassen,
Kantonale Einigungsstellen,
Aufsicht durch Gewerbekommissionen und Ober-

aufsicht der Kantone und des Bundes ähnlich
derjenigen bei den staatlichen Lehrlingsgesetzen,

Milde Strafbestimmungen für einfache Verletzungen
des Gesetzes, die keiner Absicht, besonderen
Nachlässigkeit oder niederen Gesinnung ent-
springen. Sie sind auf Antrag der genannten
Gewerbekommiffionen zu verhängen.

e) Tarifverträge.
Bestimmungen, die sich von der allgemeinen oder

Spezialgesetzgebung entbinden. Sie sollten,
soweit dies für einen Beruf zutreffend ist, die

unter d angeführten Verhältnisse ordnen. Die
Regelung weiterer Punkte soll zulässig sein.

Weitgehende Selbstverwaltung ist auch hier erste

Bedingung.
Die behördliche Genehmigung soll soweit gehen

können, daß der Tarifvertrag unter gewissen

Bedingungen obligatorisch für alle im Beruf
Tätigen erklärt werden kann.

ä) Je nach Bedürfnis: Eidgenössische Spezial-
bestimmungen (Verordnungen) für bestimmte
mit gleichen oder ähnlichen Verhältnissen
arbeitende Gruppen soweit sie keine behördlich
anerkannten Tarisoerträge haben z. B.

1. Maurer, Zimmerleute, Steinhauer, Dachdecker.
(Arbeiten die von der Witterung abhängen
und außerhalb von Werkstätten geleistet werden,)

2. weitere Baugewerbe auch mit Werkstättebetrieb:
Hafner, Installateure, Schlosser, Spengler,
Kupferschmiede, Maler, Schreiner, Tapezierer,

3. Bäcker, Konditoren, Metzger,
4. Buchdrucker, Lithographen, Buchbinder,
5. Bekleidungsgewerbe, wobei die Frage der Schaf-

fung eines eidgen. Gesetzes für die weiblichen
Berufsarten nach Analogie der bestehenden
kantonalen Gesetze vorbehalten bleibt.

6. Verkehrsgewerbe.
Hier ist den paritätischen Berufsorganisationen

weitgehende Selbstverwaltung zuzusichern.

Mit einer allgemein obligatorischen Unterstellung der
Gewerbe unter das Unfallversicherungsgesetz der gründ-
sätzlich zuzustimmen ist, ist vorerst zuzuwarten bis die

Erfahrungen mit dem in nächster Zeit in Kraft tretenden
Gesetze, namentlich betr. den Kostenpunkt der Prämien
vorliegen.

Zu gleicher Zeit mit dem Gesetze betr. die Arbeit in
den Gewerben sollen auch die Bundesgesetze oder gesetz-

lichen Ergänzungen betr. die Berussgenossenschaften, un-
lauterer Wettbewerb, Hausierwesen, Äusverkaufswesen:c.,
siehe Heft XXV der Gewerblichen Zeitfragen, bei den

eidgen. Räten zur Beratung gelangen.

vîldsnâîveîe».
Der Schweizer. Hafnermeisterverband hat in seiner

letzten Generalversammlung den Beschluß gefaßt, eine
heiztechnische Kommission zu ernennen, die den

Mitgliedern in technischen Fragen an die Hand gehen
und die Anwendung des Kachelofens überhaupt
heben soll. Diese Kommission hat sich nun konstituiert.
Diesbezügliche Fragen sind an den Präsidenten des

Zentralvorstandes, Hrn. Knecht, Hafnermeister in Baden,
zu richten.

Eine Anleitung für die Geltendmachung des Bau-
Handwerkerpfandrechts nach dem neuen Z.-G -B. hat
der Handwerker-und Gewerbeverein Richters-
wil an sämtliche dortige Bauhandwerker versandt, damit
diese lernen, wie die Sache anzupacken ist. Es ist dirs
ein begrüßenswertes Vorgehen, das namentlich dann

für die Bauhandwerker von Wert ist, wenn sie von diesem
gesetzlichen Rechte auch Gebrauch machen.

MMMSßtNMR.
Die permanente Ausstellung des Verbandes schwei-

zerischer Schreinermeister und Möbeifabrttanten in
Zürich wird auf Mitte Oktober in Zürich eröffnet. Der
leitende Ausschuß bestellte die Ausstellungskommission aus
den Mitgliedern: Taubenberger, Zentralpräsident; Kunz-
mann, Vizepräsident; Alder, Zentralsekretär; A. Müller,
Ingenieur, Zollikon; A. Nestle, Schreiner, Zürich.

ômàà«.
Kündigung im Gipser- und Malergewerbe der

Schweiz. Im Gipser- und Malergewerbe der ganzen
Schweiz besteht die Gepflogenheit, — sowohl bei den
Meistern als bei den Arbeitern, — daß Entlassungen
und Austritte zu jeder Zeit (zu jeder Tagesstunde sogar)
erfolgen können. Es besteht keine Kündigungsfrist. Nach
dem alten Obligationenrechte waren solche Gepflogen-
heiten von den Gerichten zu respektieren. Sie genossen
als Übung oder Ortsgebrauch ohne weiteres Rechtskraft.

Das gewerbliche Schiedsgericht Ölten hat letzter Tage
in zwei Fällen festgestellt, daß das unter dem neuen
Rechte nun nicht mehr ohne weiteres der Fall ist. Das
neue Obligationenrecht hat den Ortsgebrauch und die

Übung bei der Kündigung ausgeschaltet. Das Weg-
bedingen der Kündigungsfrist muß in jedem Falle zum
Bestand des Vertrages gemacht werden, um Geltung zu
haben. Es muß dem Arbeiter sofort in gehöriger Weise
zur Kenntnis gebracht werden, und wenn ein Meister
einen Arbeiter ohne Kündigung entläßt, so muß vor
Gericht bewiesen werden können, daß die gesetzliche

Kündigungsfrist nicht galt, resp wegbedungen war. Das
Schiedsgericht erachtet diesen Beweis als erbracht, wenn
ein Anschlag in der Werkftätte besteht, der darauf auf-
merksam macht, daß keine Kündigung bestehe, ebenso

wenn dies auf den Zahltagskouverts aufgedruckt steht
oder in anderer Weise deutlich zur Kenntnis aller ge-
bracht wird. Der Beweis der Kenntnis des Wegbedingens
der Kündigungsfrist kann natürlich auch durch Zeugen
geführt werden, doch erfordert dies schon wieder mehr
Umstände und Kosten.

Das gewerbliche Schiedsgericht, das diese Händel zu
beurteilen hat, empfiehlt deshalb den Gewerben, die
keine Kündigungsfrist haben wollen, dies durch Anschlag
in der Werkftätte oder durch Aufdruck auf den Zahl-
tagskouverts für jedermann deutlich festzustellen. Es
gilt dieser Hinweis auch für andere Gewerbe, in welchen
solche Übungen bisher Geltung hatten.
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